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Die Schulartikel in den neuen Kantonalverfassungen von
Glarus und Solothurn.

Verfassung des Kantons Glarus vom 22. Mai 1887.

Art. 6 gleichlautend mit Bundesverfassung Art. 49.
Art. 17. EKirchen-, Schul- und Armengiiter...... sind steuerfrei.

Art. 18. Der Staat fordert nach Maglichkeit die Volksbildung.

Das Schulwesen ist unter Aufsicht und kriftiger Beihilfe des Staates Sache
der Gemeinden.

Der Primarschulunterricht steht ausschliesslich unter staatlicher Leitung; er
ist obligatorisch und unentgeltlich.

Der Staat {ibt auch die Oberaufsicht iiber das hohere Schulwesen aus.

Er unterstiitzt ferner die Gemeinden bei Errichtung und Erbaltung der in
Art. 78 benannten Schulen mit Beitriigen.

Art. 19, Lemma 4. Der Staat leistet den Armenpflegen angemessene Bei-
trige an die Kosten der Versorgung armer Geisteskranken, bildungsfihiger Blinden
und Taubstummen, sowie armer, sittlich verwahrloster und geistesschwacher
Kinder in geeigneten Anstalten.

Art. 25. Fiir alle Beamtungen und Bedienstungen sowol im Kanton als in
den Gemeinden besteht eine Amtsdauer von drei Jahren, nach deren Ablauf in-
dessen die Wiederwahl unbedingt freisteht.
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Art. 31. Die Landsgemeinde, als die Versammlung aller stimmberechtigten
Landesbewohner, ist die souverine Behodrde des Kantons. '

‘Art. 48. Der Regierungsrat?)...... wird von der Landsgemeinde gewihlt
und ist die oberste Vollziehungs- und Verwaltungsbehirde des Kantons.

Art. 50, Die Geschiifte des Regierungsrates werden nach Direktionen unter

die einzelnen Mitglieder verteilt ..... Wichtigere und grundsitzliche Entscheide
gehen in allen. Fillen vom Regierungsrate als Behorde aus.
Art. 52. Dem Regierungsrate steht insbesondere zu ...... 6. Die Leitung

des Schulwesens, einschliesslich der Festsetzung der Beitriige an Schulgemeinden
zur Defizitdeckung, sowie an Schulhausbauten nach Massgabe der gesetzlichen
Bestimmungen.

Art. 74. Die Schulgemeinde besteht aus s@mtlichen innerbalb der Gemeinde
wohnenden stimmberechtigten Schulgenossen, einschliesslich der dem betreffenden
Schulkreise zugeschiedenen stimmfihigen Kantons- und Schweizerbiirger (Art. 22).

Sie besechliesst innerhalb der gesetzlichen Schranken iiber die Schulange-
legenheiten ibres Kreises, hat die Aufsicht iiber die Verwaltung des Schulver-
mogens und trifft die ihr durch das Gesetz zustehenden Wahlen.

Art. 75. Die bestehenden Schulgiiter dienen mit ihren Zinsertrigen vorab
zur Bestreitung der alljihrlich wiederkehrenden Ausgaben fiir die Schule und
diirfen weder diesem Zwecke entfremdet, noch in ihrem Bestande geschmilert
werden.

Art. 76. Die Schulgemeinde ist nach Massgabe der beziiglichen Gesetze be-
rechtigt, fir ihre Bediirfnisse Vermigens- und Kopfsteuern zu erheben,

Mit Bezug auf Vermogenssteuern fiir Schulzwecke sollen fiir industrielle
Etablissemente diejenigen ihrer Inhaber, die nicht ohnehin in der Gemeinde
steuerpflichtig sind, mit dem:jenigen Teile ihres steuerbaren Vermdgens, welchen
das betreffende Geschift oder ibr Anteil an demselben reprisentirt, in das Steuer-
register derjenigen Gemeinde eingetragen werden, wo jenes liegt. Das Nihere
bestimmt das Gesetz.

Wo es auf Grund der in Art. 74 enthaltenen Bestimmungen zweifelhaft
erscheint, in welcher Schulgemeinde ein Niedergelassener sein Stimmrecht aus-
zuilben und die entaprechenden Verpflichtungen zu erfiillen hat, entscheidet nach
Anhorung aller Beteiligten der Regierungsrat.

Art. 77. Schulgemeinden, welche nicht im stande sind, mittelst der Zinse
des Schulgutes, zuziiglich einer Vermégens- und Kopfsteuer von 11/2 Fr, vom
tausend Vermdgen und vom Kopf (Art. 76) die laufenden Bediirfnisse der Primar-
schule nach Massgabe der Vorschriften der jeweiligen Gesetzgebung zu befriedigen,
sind berechtigt, zu verlangen, dass der daherige Ausfall zu drei Vierteilen aus
der Landeskasse, zu einem Vierteil von dem oder den Tagwen, welche die Schul-
gemeinde bilden, gedeckt werde.

1) Landammann, Laundstatthalter und fiinf Mitglieder.
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Art. 78. An ausserordentliche Ausgaben der Schulgemeinden, wie Neu-
bauten oder Erweiterung bestehender Schulhduser, welche die staatliche Ge-
nehmigung erhalten baben, leistet der Kanton innerhalb des gesetzlichen Rahmens
einen den Verhilinissen angemessenen Beitrag.

Die iibrigen daherigen Kosten haben die betreffenden Tagwen zu bestreiten,
sofern nachweislich das Maximum der Schulsteuer nicht ausreicht, um innert
finf Jahren die daherigen Kosten abzutragen.

Die Art und Hohe der Beitragsleistung des Staates an die Primar-, Sekun-
dar-, Bezirks-, Fortbildungs- und gewerblichen Schulen regeln sich nach den
einschldgigen gesetzlichen Bestimmungen.

Verfassung des Kantons Solothurn vom 23. Qktober 1887.

Art. 6. Es diirfen keine offentlichen Stellen auf Lebenszeit verlichen werden.

Die Amtsdauer der Behorden und Beamten des Staates und der Gemeinden,
soweit sie nicht durch besondere Gesetze festgestellt ist, betriigt vier Jahre.

Art. 47. Der gesamte im Kanton erteilie Unterricht stehi unter der Auf-
sicht des Staates.

Die vom Staate und den Gemeinden errichteten und unterhaltenen Primar-
schulen und weitern Unterrichtsanstalten stehen ausschliesslich unter staatlicher
Leitung.

Der Besuch der offentlichen Primarschule ist unentgeltlich und, gesetzliche
Ausnahmefille vorbehalten, obligatorisch.

Wer eine nicht vom Staat geleitete Schule oder Unterrichtsanstalt halten
will, hat biefiir die staatliche Bewilligung einzuholen.

Art. 48. Die Gemeinden liefern die Lehrmittel und Schulmaterialien fiir
die Primarschulen unentgeltlich.

Art. 49. Die Besoldung eines Primarlehrers betrigt mindestens 1000 Fr.
VYon den hieraus erwachsenden Mehrkosten trigt der Staat die Hilfte. Er bezahlt
die betreffende Summe an sdmtliche Gemeinden im Verhiltnis der nach § 51
litt. & des Primarschulgesetzes vom 3. Mai 1873 an die Gemeinden zu leistenden
Beitrige.

Art. 50. Der Staat unterstiitzt nach Kriften die Errichtung und Erhaltung
beruflicher Fortbildungsschulen und die Abhaltung landwirtschaftlicher Kurse.

Er erleichtert durch zweckentsprechende Vorkehren unbemittelten, fihigen
Schiilern den Besuch der Bezirksschulen und der Kantonsschule.

Art. 51. Ein Erziehungsrat von fiinf Mitgliedern, dessen Befugnisse vom
Kantonsrate festgesetzt werden, wird dem Erziehungsdepartement beigegeben.

Art. 68, Lemma d. Der Staat fordert nach Kréften die freiwillige Armen-
und Krankenpflege und die berufliche Ausbildung armer Kinder.

Art. 72. Der Staat schiitzt und fordert die Interessen des Handels, der
Industrie und der Gewerbe, unter anderm durch eine zweckmiissige Einrichtung
des Lehrlingswesens.



	Verfassung des Kantons Glarus vom 22. März 1887

